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Änderungsantrag zu EP-FR-01

Von Zeile 283 bis 287:
mehr Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Damit senkt sie auch den Druck, die Waffensysteme an

Drittstaaten zu exportieren, und ist somit auch ein Beitrag für eine gemeinsame wertebasierte

Sicherheitspolitik. Für diese EU-Gemeinschaftsprojekte braucht es einheitliche und restriktive

europäische Ausfuhrregeln.. Für diese EU-Gemeinschaftsprojekte braucht es einheitliche und

restriktive europäische Ausfuhrregeln und sie sind somit auch ein Beitrag für eine gemeinsame

wertebasierte Sicherheitspolitik. Wir wollen hierfür auf der Grundlage des gemeinsamen

Standpunkts der EU eine Rüstungsexportkontrollverordnung beschließen, die 

Begründung

Von der BAG Frieden & Internationales am 14.10.23 beschlossen.

EP-FR-01-284
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